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Das Rote Kreuz. 45

Bibliothekar: W, Strnßer, Wärter; Beisitzer: F. Bucher,

Feldweibel.
!4L. Der Vorstand wurde um eine» Beisitzer

reduziert.

Hamariterverei» Außersthl. Vorstand pro
1911: Präsident: Otto Sidler, Molkenstr. 8: Bize-
Präsident: HauS Burkhard, Aegertenstr. 16: Aktuarin:
Frieda Leumau, Cramerstraße 2 : Kassier: Emil Hof-

manu, Kanzleistr. 9ö: Protokollführer: Jakob Grieder,

Zentralstr. 161: I.Chef des Personellen: Emmn

Brandstettcr, Kanzleistr. 163: II Ehef des Perso-
nellen: Frieda Steiner, Elisabethenstr. 3 : I. Material-
Verwalter: Emil Albiez, Kernstr. 24: II. Material-
Verwalter: Jakob Frei, Quellenstr. 18 : Bibliothekarin:
Berta Briihlmann, Anwandstr. 26: Beisitzer: Fritz
Geiger, Langstr. 66.

-19-- ^

fcitcils tiur.

Auf dem Sittener Jahrmarkt ließ sich ein liöjähriger Greis Louis Crettaz aus
Bramois, der seit einiger Zeit an einem Fuß Schmerzen litt, von einem alten, als geschickt

bekannten Bader untersuchen. Im Nebenraum einer Apotheke fand die Untersuchung statt.
Der kluge Manu stach mit seinem Blesser eine Krampfader auf, die er für ein Geschwür
hielt. Zu seiner Befriedigung schlief während der Operation der Kranke ein. Er ließ ihn
ans dem Ruhebett liegen und entfernte sich. Nachdem der vermeintliche Schlaf einige Stunden
gedauert hatte, sah das Apothekerpersonal nach. Blau fand eine Leiche. Die ärztliche Unter-
suchung ergab, daß der Kranke bis auf den letzten Tropfen verblutet war. Der Richter hat
sich der Angelegenheit angenommen.

Zcknàerisctier Zcimciriterbuà

Sitzung lentralvorltanklsz vom 21. ?cmucir 1Y11.

Aus 6sn Verliunàngsn:
1. Die Samaritervereine Kehr sa tz, Mühleweg und Dießenhofcn werden in den

schweizerischen Samariterbund aufgenommen.
2. Vom Anstritt der Sektion Appenzell wird Kenntnis genommen.
Z. Es wird festgestellt, daß der schweizerische Samariterbund entschieden mit viel zu

wenig Postfreimarken bedacht wurde. Der Zentralvorstand wird zu gegebener Zeit bei
den zuständigen Behörden geeignete Schritte tun. Ans die vielen Reklamationen aus den
Sektionen kann nicht eingetreten werden.

4. Grundsätzlich wird beschlossen: Vereine, die sich aus Krankenpflegekursen neu gebildet
haben, werden nur in den schweizerischen Samaritcrbund aufgenommen, wenn sie sich den
Titel „Samariterverein" geben.

5. Nach eingehendem, wiederholtem Studium des Antrages Beuz, betreffend Schaffung
von Hülfslehrerkursen für die häusliche Krankenpflege und in Erwägung, daß

a) ein entschiedener Mangel an geeigneten Lehrkräften für den praktischen Teil der Kurse
für häusliche Krankenpflege nicht genügend nachgewiesen sei;

b) der Unterricht durch Leute, die nicht m der Berufskrankenpflege tätig gewesen sind,
keine genügende Garantie für richtige Durchführung und praktische Erfolge solcher

Kurse bieten könne;
ctz durch Annahme der Motion Benz die Gefahr bestünde, die Aerztewelt, deren Mit-

Wirkung für das Samariterwesen von ausschlaggebender Bedeutung ist, dem' letzteren

zu entfremden,
kommt der Zcntralvorstand zum Schlüsse, der Telegiertenversammluug Verwerfung der
Motion Beuz zu beantragen.
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